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Guten Tag, 

der Bundesfinanzhof nahm Stellung zur Frage der Verwirklichung des Tat- 
bestands der Einkunftsart "Vermietung und Verpachtung" eines schenkweise 
und befristeten Quotennießbrauchs, welchen ein Kläger für seinen Gesell- 
schaftsanteil an einer Grundstücksgesellschaft mit seinem volljährigen Sohn ver- 
einbart hat. Fraglich war, ob der Nießbrauchsnehmer nach der Vertragslage und 
tatsächlichen Handhabung eine einem Gesellschafter ähnliche Stellung innehat. 

In weiteren aktuellen Urteilen nahm der Bundesfinanzhof Stellung zur Besteue- 
rung von Stock Options, die von einem ausländischen Arbeitgeber gewährt wur- 
den und zur Entstehung und Berichtigung der Umsatzsteuer bei ratenweiser Ver- 
gütung für die Errichtung einer Photovoltaikanlage. 

Die Frage, ob die Umsätze aus der kurzfristigen Vermietung von Wohncontai- 
nern an Erntehelfer dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, auch wenn 
es sich nicht um Wohn- und Schlafräume in einem Gebäude handelt, wurde 
ebenfalls vom Bundesfinanzhof geklärt. 

Zudem werden ab 01.04.2023 laut Bundesfinanzministerium die geänderten 
Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2023 angewendet und es 
greifen Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschiedener Branchen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 
zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einkommensteuer

Vermietung und Verpachtung –  

Zurechnung der Einkünfte bei Quotennießbrauch 

an einem Gesellschaftsanteil

Durch die Bestellung des Nießbrauchs an einem Gesell-
schaftsanteil an einer vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft erzielt der Nießbraucher – anstelle des 
Gesellschafters – die auf den Anteil entfallenden Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung, wenn und soweit er 
aufgrund der ihm vertraglich zur Ausübung überlassenen 
Stimm- und Verwaltungsrechte grundsätzlich in der Lage 
ist, auch an Grundlagengeschäften der Gesellschaft mit-
zuwirken.

'PVURTGEJGPFGU�IKNV�PCEJ�GKPGO�7TVGKN�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�

beim Quotennießbrauch an einem Gesellschaftsanteil. Der 
Quotennießbraucher erzielt nur dann die auf den Anteil 
entfallenden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
wenn die vertraglichen Regelungen über die Bestellung des 
Quotennießbrauchs sicherstellen, dass der Gesellschafter 
die Entscheidungen – und zwar auch solche, die die Grund-
lagen der Gesellschaft betreffen – nicht alleine und/oder 
gegen den Willen des Quotennießbrauchers treffen kann. 

Hinweis: 

.CWV� $WPFGU�PCP\JQH� UKPF� XGTVTCINKEJG� 4GIGNWPIGP�

wohl schädlich, die jenseits des Anwendungsbereichs 
FGU��|�����#DU�|��$)$�FGO�)GUGNNUEJCHVGT�FCU�/KVYKT-
ken zubilligen, ohne Rücksicht auf den Nießbraucher 
nehmen zu müssen.

Besteuerung von Stock Options von ausländischem 

Arbeitgeber im Fall des Ansässigkeitswechsels

Wenn einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeits-
verhältnisses Stock Options gewährt werden, werden die 
daraus resultierenden geldwerten Vorteile erst zum Zeit-
RWPMV�FGT�#WUØDWPI�FGT�1RVKQP�\W�KG»GP��&KG�IGNFYGTVGP�

Vorteile aus der Ausübung der Stock Options werden 
s|WPIGCEJVGV�FGT�$GUVGWGTWPI�\WO�<GKVRWPMV�FGT�1RVKQPU-
CWUØDWPI|s�\GKVTCWODG\QIGP�IGYÀJTV�WPF�UKPF�FGUJCND�

anteilig dem Erdienenszeitraum zuzuordnen. Nach dem 
Veranlassungsprinzip geht es dabei grundsätzlich um den 
Zeitraum zwischen der Gewährung der Stock Options und 
deren erstmaliger Ausübbarkeit. Eine abschließende Beur-
teilung ist aber nur anhand der konkreten Vereinbarungen 
bei Gewährung der Stock Options sowie der sonstigen 
Umstände des Einzelfalls möglich.

Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten richtet sich 
NCWV�$WPFGU�PCP\JQH�GKPG�GVYCKIG�CDMQOOGPUTGEJVNKEJG�

Freistellung der Einkünfte nach der Tätigkeit im Erdienens-
zeitraum. Soweit das Doppelbesteuerungsabkommen mit 
FGP�75#� 
&$#�75#������������CP�GKPG� dKP�GKPGO�8GT-
tragsstaat ansässige Person“ anknüpfe, ist dagegen allein 
FKG�#PUÀUUKIMGKV�\WO�<GKVRWPMV�FGU�<W�WUUGU�FGT�'KPMØPHVG�

maßgeblich. 

<W�WUU�XQP�$QPWU\KPUGP�CWU�GKPGO�$CWURCTXGTVTCI�

bei nur buchmäßigem Ausweis der Zinsen auf 

Bonuskonto

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fließen einem 
5VGWGTR�KEJVKIGP�PKEJV�DGTGKVU�OKV�FGO�LÀJTNKEJGP�#WUYGKU�

der Zinsen auf einem von der Bausparkasse geführten  
Bonuskonto zu, wenn ein Anspruch auf die Bonuszinsen 
nur nach einem Verzicht auf das Bauspardarlehen entsteht, 
die Bonuszinsen erst bei Auszahlung des Bausparguthabens 
fällig werden und über sie nur in Verbindung mit dem 
Bausparguthaben verfügt werden kann. So entschied der 
$WPFGU�PCP\JQH��

Das Finanzgericht hat demnach zu Recht entschieden, 
dass das Finanzamt berechtigt war, die Bonuszinsen im 
Streitjahr in voller Höhe der Besteuerung zu unterwerfen. 
Im Streitfall handelte es sich bei den von der Bausparkasse 
gutgeschriebenen Bonuszinsen um eine Erhöhung der 
dem Kläger für die Überlassung des Bausparguthabens 
gewährten Guthabenzinsen. Die Bonuszinsen stellten des-
halb – ebenso wie die Guthabenzinsen – ein Entgelt für die 
Überlassung von Kapitalvermögen zur Nutzung dar. Etwas 
anderes gilt nicht deshalb, weil bei einem Bausparvertrag 
das Sparen in der Regel lediglich Durchgangsstadium auf 
dem Weg zur Erlangung eines Bauspardarlehens ist. Denn 
dies schließt nicht aus, dass im Einzelfall der Sparzweck für 
FGP�#DUEJNWUU�GKPGU�$CWURCTXGTVTCIU�
OKV��DGUVKOOGPF�KUV��

Das gilt jedenfalls dann, wenn die Erwartung einer Rendite 
aus dem Bausparguthaben im Vordergrund steht. Dabei ge-
nügt es, wenn die Absicht, Einkünfte aus Kapitalvermögen 
zu erzielen, nur als Nebenzweck verfolgt wird.

Veräußerung eines Kaufhauses nach 

Fassadensanierung kein gewerblicher 

Grundstückshandel

Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt mangels einer 
nachhaltigen Tätigkeit nicht vor, wenn lediglich ein Objekt 

XQTNKGIGPF�GKP�'KP\GNJCPFGNU�-CWHJCWU��CPIGUEJCHHV��FKG�

Fassade saniert und es anschließend veräußert wird. Dies 
gilt laut einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg jedenfalls 
FCPP��YGPP�FKG�5VGWGTR�KEJVKIG�KO�4CJOGP�FGT�(CUUCFGP-
sanierung keine Aktivitäten entwickelt, die nach Umfang 
und Gewicht über das hinausgehen, was beim Bau eines 
jeden Gebäudes erforderlich ist.
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Hinweis: 

Zur Beurteilung der korrekten Abgrenzung zwischen 

privater Vermögensverwaltung und gewerblichem 

Grundstückshandel sei auf die Einkommensteuer-

*KPYGKUG�������#PJCPI����
$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�

XQO�������������JKPIGYKGUGP�

$GTGEJPWPI�FGT�#H#��4GUVPWV\WPIUFCWGT�GKPGU�

Mietobjekts nach Immobilienwertverordnung

8QP�GKPGO�5VGWGTR�KEJVKIGP�MÒPPGP�GKPIGJQNVG�9GTVIWV-

CEJVGP�� KP�FGPGP�FKG�4GUVPWV\WPIUFCWGTP� XQP�/KGVQD-

LGMVGP�PCEJ�FGT�+OOQDKNKGPYGTVXGTQTFPWPI�
+OOQ9GTV8��

berechnet werden, der Ermittlung der Abschreibung für 

#DPWV\WPI� 
#H#��\WITWPFG�IGNGIV�YGTFGP��5Q�GPVUEJKGF�

FCU�(KPCP\IGTKEJV�/ØPUVGT��

&GP� 5VGWGTR�KEJVKIGP� UVGJV�PCEJ�FGP�)TWPFUÀV\GP�FGU�

7TVGKNU�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�GKP�9CJNTGEJV� \W�� UKEJ�OKV�

den typisierten AfA-Sätzen zufriedenzugeben oder eine 

tatsächlich kürzere Nutzungsdauer geltend zu machen und 

darzulegen. Dabei ist keine Gewissheit über eine kürzere 

tatsächliche Nutzungsdauer erforderlich. Vielmehr kann al-

lenfalls größtmögliche Wahrscheinlichkeit verlangt werden, 

UQFCUU�GKPG�5EJÀV\WPI�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�PWT�FCPP�\W�

verwerfen ist, wenn sie eindeutig außerhalb des angemes-

senen Schätzungsrahmens liegt. Dabei kann das Verfahren 

der Gebäudesachwertermittlung nach der ImmoWertV 

#PYGPFWPI��PFGP��CWEJ�YGPP�FKGUGU�GKPG�OQFGNNJCHVG�

Berechnung darstellt, die nicht primär auf die Ermittlung 

der tatsächlichen Nutzungsdauer nach dem Einkommen-

steuergesetz gerichtet ist. Ausgehend von diesen Grund-

sätzen sind daher auf Grundlage eingereichter Gutachten 

ermittelte Restnutzungsdauern nicht zu beanstanden.

Stille Beteiligung am Unternehmen des 

Arbeitgebers – Einkünfte aus Kapitalvermögen 

oder aus nichtselbstständiger Arbeit?

Ein am Gewinn und Verlust des Unternehmens betei-

NKIVGT� UVKNNGT�)GUGNNUEJCHVGT� KUV� PKEJV� CNU�/KVWPVGTPGJOGT�

anzusehen, wenn er weder am Unternehmenswert noch 

am Zuwachs der stillen Reserven des Betriebsvermögens 

einschließlich des Firmenwerts beteiligt ist und ihm auch 

keine über das Recht, die Jahresabschlüsse einschließlich 

der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers einzusehen, 

hinausgehenden Stimm- oder Widerspruchsrechte zuste-

hen. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg.

Der Umstand, dass der Arbeitnehmer keinen arbeitsver-

traglichen Anspruch auf Einräumung der stillen Beteiligung 

hat, spricht für ein unabhängig vom Arbeitsverhältnis 

DGUVGJGPFGU�5QPFGTTGEJVUXGTJÀNVPKU��$GK�FGT�/ÒINKEJMGKV��

die stille Einlage durch stehengelassene Gewinnanteile zu 

GTDTKPIGP��JCPFGNV�GU�UKEJ�WO�GKPG�ØDNKEJG�/ÒINKEJMGKV�\WT�

Einlageerbringung. 

Eine Veranlassung der stillen Beteiligung durch das Ar-

beitsverhältnis lässt sich nicht daraus herleiten, dass die 

Gewinnbeteiligung des Arbeitnehmers aus der stillen Be-

teiligung nicht auf einen bestimmten – absoluten und an-

IGOGUUGPGP|s�2TQ\GPVUCV\�FGT�'KPNCIGNGKUVWPI�DGITGP\V�KUV�

Die Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung an der 

GmbH führen hier beim Kläger nicht zu Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit, sondern zu Einkünften aus 

Kapitalvermögen.

Umsatzsteuer

Errichtung einer Photovoltaikanlage: 

Steuerentstehung und -berichtigung bei späterer 

Vereinnahmung des Entgelts

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�W�|C��FKG�(TCIG�\W�MNÀTGP��QD�FGT�

Unternehmer im Hinblick auf eine getroffene Fälligkeitsab-

rede, nach der die vereinbarte Vergütung nur insoweit zur 

Zahlung fällig wird, als sie aus den laufenden Einnahmen 

der Stromeinspeisung des Auftraggebers beglichen werden 

kann, bereits für den Besteuerungszeitraum der Steuerent-

stehung berechtigt ist, die nach vereinbarten Entgelten 

berechnete Steuer zu berichtigen. 

Die Steuer entsteht auch dann mit der Leistungsausführung, 

ohne dass es zu einer Steuerberichtigung kommt, wenn der 

Unternehmer für die Errichtung einer Photovoltaikanlage 

mit dessen Betreiber vereinbart, dass das Entgelt hierfür nur 

insoweit geschuldet wird, als es durch Einnahmen aus der 

Stromeinspeisung beglichen werden kann. Die Klägerin ist 

hier nicht berechtigt, die Steuer für die jeweilige Teilleistung 

im Umfang des jeweiligen Unterschiedsbetrags zwischen 

dem vereinbarten und dem vereinnahmten Entgelt zu 

berichtigen.
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'TOÀ»KIVG�7OUCV\UVGWGT�DGK�8GTOKGVWPI�PKEJV�

ortsfester Wohncontainer an Arbeitnehmer

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV� MNCTIGUVGNNV��FCUU�PKEJV�PWT�FKG�

Vermietung von Grundstücken und mit diesen fest verbun-

denen Gebäuden nach dem Umsatzsteuergesetz begünstigt 

ist, sondern allgemein die Vermietung von Wohn- und 

Schlafräumen durch einen Unternehmer zur kurzfristigen 

Beherbergung von Fremden und damit auch die Vermietung 

von Wohncontainern an Erntehelfer. 

Dies entspricht auch dem Unionsrecht. Im Verzeichnis der 

Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, auf 

FKG�GTOÀ»KIVG�/GJTYGTVUVGWGTUÀV\G�CPIGYGPFGV�YGTFGP�

können, sind die Beherbergung in Hotels und ähnlichen 

Einrichtungen, einschließlich der Beherbergung in Ferien-

unterkünften, und die Vermietung von Campingplätzen 

und Plätzen für das Abstellen von Wohnwagen angeführt. 

&KG�d$GJGTDGTIWPI� KP�(GTKGPWPVGTMØPHVGPp�WOHCUUV�CWEJ�

die Vermietung von Zelten, Wohnanhängern oder Wohn-

mobilen, die auf Campingplätzen aufgestellt sind und als 

Unterkünfte dienen.

Verwendung eines neu erworbenen Pkw teils für 

UVGWGTR�KEJVKIG��VGKNU�HØT�UVGWGTHTGKG�7OUÀV\G�s�

8QTUVGWGTCWHVGKNWPI�PKEJV�PCEJ�7OUCV\UEJNØUUGN

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils zur Erzielung 

UVGWGTR�KEJVKIGT�WPF�VGKNU�\WT�'T\KGNWPI�UVGWGTHTGKGT�7OUÀV\G�

verwendet, ist die Vorsteueraufteilung für den Pkw auf 

Grundlage der Fahrleistung des Pkw vorzunehmen. Eine 

#WHVGKNWPI�KO�8GTJÀNVPKU�FGT�CWH�FKG�UVGWGTR�KEJVKIGP�D\Y��

steuerfreien Umsätze entfallenden Fahrleistungen führt 

laut Finanzgericht Baden-Württemberg zu einer präziseren 

wirtschaftlichen Zurechnung als der Umsatzschlüssel. 

Wenn eine Unternehmerin den neuen Pkw kurz vor Jah-

TGUGPFG�
JKGT��0QXGODGT��GTYQTDGP�WPF�KO�,CJT�FGT�#P-

UEJCHHWPI�FGU�2MY�DGTGKVU�\WXQT�GKPGP�CPFGTGP�dHWPMVKQPU-

gleichen” Pkw für die gleichen Umsätze genutzt hat, ist für 

die Vorsteueraufteilung auf die tatsächliche Verwendung 

sowohl des alten als auch des neuen Pkw im gesamten 

Kalenderjahr und somit auf die Gesamtfahrleistung im 

gesamten Kalenderjahr abzustellen.

Wenn der neu angeschaffte Pkw ab der Anschaffung bis 

zum Jahresende in einem anderen Umfang als bei der 

Vorsteueraufteilung beim Kauf auf Basis der Gesamtfahr-

NGKUVWPI�HØT�FCU�-CNGPFGTLCJT�GTOKVVGNV�HØT�UVGWGTR�KEJVKIG�

bzw. steuerfreie Umsätze genutzt wird, ist insoweit eine 

Vorsteuerberichtigung vorzunehmen. Es kann jedenfalls in 

Fällen, bei denen ein bereits vorhandenes Wirtschaftsgut 

durch ein funktionsgleiches ausgetauscht wird, zu einem 

Nebeneinander der Anwendung von Vorsteuerabzugsaus-

schluss und zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs kommen.

Körperschaftsteuer

Tatsächliche Durchführung eines 

Gewinnabführungsvertrags – Anerkennung einer 

körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft

9GPP�GU�YÀJTGPF�FGT�/KPFGUVXGTVTCIUNCWH\GKV� XQP� HØPH�

Jahren zur Nichtdurchführung des Gewinnabführungsver-

trags kommt, führt dies nicht nur zu einer Unterbrechung 

der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft für einzelne 

Veranlagungszeiträume, sondern insgesamt zu einer (rück-

YKTMGPFGP��0KEJVCPGTMGPPWPI�FGT�MÒTRGTUEJCHVUVGWGTTGEJV-

lichen Organschaft.

Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungs- 

und Beherrschungsvertrags setzt nach einem Urteil des 

$WPFGU�PCP\JQHU�XQTCWU��FCUU�GT�GPVURTGEJGPF�FGP�XGT-

traglichen Vereinbarungen vollzogen wird. Dies bedeutet 

W�|C���FCUU�FKG�PCEJ�FGP�)TWPFUÀV\GP�QTFPWPIUOÀ»KIGT�

Buchführung ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zah-

lung oder Verrechnung an den Organträger abgeführt 

YGTFGP�� d8GTTGEJPWPIp� KUV� KP� FKGUGO� <WUCOOGPJCPI�

so zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen 

Zahlung gleichstehende Aufrechnung handeln muss; die 

reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungswirkung ist 

dagegen nicht ausreichend. 

Steuerliches Einlagekonto:  

Gesellschafter hat keine Anfechtungsbefugnis

Das Körperschaftsteuergesetz schreibt vor, dass der Bestand 

des steuerlichen Einlagekontos mit einem besonderen 

Bescheid festzuschreiben ist. Auf dem Konto sind insbe-

sondere die Einlagen zu erfassen, die der Gesellschafter 

CP�dUGKPGp�-CRKVCNIGUGNNUEJCHV�IGNGKUVGV�JCV��9GPP�UQNEJG�

Einlagen später an den Gesellschafter aus dem Einlagekonto 

zurückgezahlt werden, dann muss der Gesellschafter diese 

sog. Einlagenrückgewähr nicht versteuern. Obgleich der 

Bescheid somit im Wesentlichen Bedeutung für die Be-

steuerung des Gesellschafters hat, richtet sich der Bescheid 

ausschließlich an die Kapitalgesellschaft.

Der Bundesfinanzhof hat diese Auffassung bestätigt. 

Grundsätzlich kann ein Bescheid nur von den Adressaten 

angefochten werden. Das ist im Fall des Bescheids nach 

dem Körperschaftsteuergesetz die Kapitalgesellschaft und 

allein sie kann deshalb Einspruch einlegen und Klage er-

heben. Der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft ist nicht 

Adressat, sondern als Dritter lediglich mittelbar von dem 

Bescheid betroffen. Ein eigenes Anfechtungsrecht des 

)GUGNNUEJCHVGTU�
UQI��&TKVVCPHGEJVWPIUTGEJV��KUV�CWEJ�PKEJV�

ausnahmsweise anzuerkennen. Zum einen besteht keine 

Rechtsschutzlücke, da die Kapitalgesellschaft Fehler des 
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Bescheids im Rechtsbehelfsverfahren geltend machen kann. 

Zum anderen hat ein solches Recht zur Folge, dass der 

Bescheid noch nach vielen Jahren vom Gesellschafter an-

gefochten werden kann und dauerhaft kein Rechtsfrieden 

eintritt. Die Versagung eines eigenen Anfechtungsrechts 

des Gesellschafters ist auch mit der Rechtsschutzgarantie 

FGU�)TWPFIGUGV\GU�XGTGKPDCT�
#TV�|���#DU�|��))��

Sonstiges

 PFGTWPI�DGKO�.QJPUVGWGTCD\WI��#TDGKVPGJOGT�
dürfen mit mehr Netto-Gehalt rechnen

#D������������YGTFGP� NCWV� $WPFGUHKPCP\OKPKUVGTKWO�
die geänderten Programmablaufpläne für den Lohnsteu-

GTCD\WI� ����� CPIGYGPFGV�� $GTØEMUKEJVKIV�YKTF� FCDGK�
dFKG� #PJGDWPI� FGU� #TDGKVPGJOGT�2CWUEJDGVTCIU� CWH�
�����|'WTQ�WPF�FGU�'PVNCUVWPIUDGVTCIU�HØT�#NNGKPGT\KGJGPFG�
CWH������|'WTQ�FWTEJ�FCU�,CJTGUUVGWGTIGUGV\�����p��&CU�
heißt unter anderem für Angestellte oder Beamte: Durch 

die höheren Steuerfreibeträge können sie auch mit einem 

höheren Netto-Gehalt auf ihrem Konto rechnen.

Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschiedener 

Branchen 

6CTKHDGUEJÀHVKIVG�/KVCTDGKVGT� KO�Bauhauptgewerbe – 

Hoch-, Tief oder Straßenbau – können sich seit 01.04.2023 

ØDGT�OGJT�)GJCNV�HTGWGP��+O�9GUVGP�WO��|2TQ\GPV�WPF�KO�
1UVGP�WO����|2TQ\GPV��+O�/CK�UVGJV�\WFGO�PQEJ�GKPG�'KP-

OCN\CJNWPI�ØDGT����|'WTQ�CP�

&GT�DTCPEJGPDG\QIGPG�/KPFGUVNQJP�HØT�Maler und Lak-

kierer� UVGKIV�CD������������XQP�������CWH������|'WTQ��
(ØT�*GNHGT�DGVTÀIV�FGT�/KPFGUVNQJP�FCPP������|'WTQ��FCU�
KUV�GKPG�'TJÒJWPI�XQP�����|'WTQ�RTQ�5VWPFG�

&GT�VCTK�KEJG�/KPFGUVNQJP�HØT�Leihbeschäftigte liegt ab 

�����������DGK�OKPFGUVGPU���|'WTQ�RTQ�5VWPFG��&KG�5VWP-

denentgelte richten sich nach der jeweiligen Entgeltgruppe. 

'KPG�̧ DGTUKEJV�HØT�CNNG�'PVIGNVITWRRGP�NKGHGTV�FKG�+)�/GVCNN�

Bundesregierung einigt sich auf neues 

(ÒTFGTMQP\GRV�HØT�GTPGWGTDCTGU�*GK\GP

&KG�$WPFGUTGIKGTWPI�JCV�UKEJ�CO������������CWH�GKP�PGWGU�
(ÒTFGTMQP\GRV�\WO�GTPGWGTDCTGP�*GK\GP�XGTUVÀPFKIV��/KV�
dem Gesetzentwurf zur Novelle des Gebäudeenergie-

gesetzes wird der verbindliche Umstieg auf erneuerbare 

'PGTIKGP�DGKO�*GK\GP�IGUGV\NKEJ�XGTCPMGTV��&�|J��MQPMTGV��
FCUU�CD�FGO������������OÒINKEJUV�LGFG�PGW�GKPIGDCWVG�
*GK\WPI�\W�OKPFGUVGPU���|��OKV�'TPGWGTDCTGP�'PGTIKGP�
betrieben werden muss. Daher wird in der Folge auch die 

Förderung angepasst.

Das Gebäudeenergiegesetz wird nun dem Bundestag und 

Bundesrat zugeleitet.

Vorsicht bei Sanierungsmaßnahmen

Der Gesetzgeber versucht mit gesetzlichen Vorgaben die 

energetische Gebäudesanierung als wichtigen Baustein der 

Energiewende voranzubringen. Dabei wurde ganz offen-

sichtlich ein Aspekt übersehen, der diese Bemühungen stark 

behindern kann. Laut der Sachverständigengesellschaft 

Richardson in Witten wird in nächster Zeit das Thema Asbest 

dramatisch an Bedeutung gewinnen. Es ist nicht bekannt, 

wie viele Wohnungen und Gebäude, die bis zum Verbot 

KO�,CJT������IGDCWV�YWTFGP��#UDGUV�GPVJCNVGP��&GT�#PVGKN�
dürfte aber erheblich sein. 

Da bei energetischen Sanierungsmaßnahmen Asbestfasern 

freigesetzt werden können, greifen die gesetzlichen Schutz-

maßnahmen, was zu erheblichen Kostensteigerungen 

führen kann.

Hinweis: 

Bevor eine energetische Gebäudesanierung realisiert 

wird, sollte bei betroffenen Objekten vorab eine 

Asbestverprobung durch einen Sachverständigen in 

Auftrag gegeben werde. Nur so sind unkalkulierbare 

Risiken zu vermeiden.
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6GTOKPG�5VGWGTP�5Q\KCNXGTUKEJGTWPI Mai/Juni 2023

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ����������� �����������

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt ����������

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt ����������

Umsatzsteuer ����������� �����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ���������� ����������

Scheck� ���������� ����������

Gewerbesteuer ���������� entfällt

Grundsteuer ���������� entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ���������� entfällt

Scheck� ���������� entfällt

Sozialversicherung� ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV�

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�OKV�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI� 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV�

�� 7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGT�#POGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

/QPCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�5COUVCI��5QPPVCI�QFGT�(GKGTVCI��KUV�FGT�PÀEJUVG�9GTMVCI� 

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

�� &KG�5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUDGKVTÀIG�UKPF�GKPJGKVNKEJ�CO�FTKVVNGV\VGP�$CPMCTDGKVUVCI�FGU�NCWHGPFGP�/QPCVU�HÀNNKI��7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W� 

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT��

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

YGPP�FKG�(ÀNNKIMGKV�CWH�GKPGP�/QPVCI�QFGT�CWH�GKPGP�6CI�PCEJ�(GKGTVCIGP�HÀNNV�
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